
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 
 
§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich  
1. Unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen finden nur im unternehmerischen Geschäftsverkehr Anwendung; sie 
gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden. Einkaufs- oder Lieferbedingungen von Kunden gelten nur 
dann, wenn wir diese ausdrücklich schriftlich bestätigen. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir 
in Kenntnis abweichender entgegenstehender oder ergänzender Allgemeiner Geschäftsbedingungen des Kunden die Lieferung 
an den Kunden vorbehaltlos ausführen.  
Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung unserer Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem 
Besteller, soweit es sich um gleichartige Rechtsgeschäfte handelt. 
 
§ 2 Vertragsschluss  
1. Die Konditionen für von hergestellte und/oder gelieferte Waren oder zu erbringende Leistungen sind freibleibend und 
unverbindlich. Unsere Darstellung von Produkten oder Leistungen sind nur als Beschaffenheitsangaben zu sehen und stellen 
kein Angebot dar, sondern eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden, zu bestellen. Öffentliche Äußerungen und 
Anpreisungen stellen keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe dar. Technische sowie sonstige Änderungen in Form, Farbe 
oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.  
2. An allen in Zusammenhang mit der Bestellung dem Kunden überlassenen  
Unterlagen, wie Muster, Zeichnungen und Ähnliches, behalten wir uns Eigentums- und  
Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen dazu dem 
Kunden ausdrücklich zuvor unsere schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Bestellers nicht innerhalb der Frist von 
§ 2 Abs.4 annehmen, sind diese Unterlagen uns unverzüglich zurückzusenden.  
3. Mit der Bestellung der gewünschten Ware oder Leistung erklärt der Kunde verbindlich sein Vertragsangebot.  
Wir werden den Zugang der Bestellung des Kunden unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine 
verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung stellt nur dann eine Annahmeerklärung dar, wenn wir 
dies ausdrücklich erklären.  
Die Entgegennahme einer telefonischen Bestellung stellt keine verbindliche Annahme des Vertragsangebotes unsererseits dar. 
Ein Vertrag kommt erst mit unserer Auftragsbestätigung zustande.  
Mündliche Zusagen durch unsere Vertreter, Mitarbeiter oder sonstige Hilfspersonen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
schriftlichen Bestätigung durch uns.  
4. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen anzunehmen. Wir sind 
auch berechtigt, die Annahme der Bestellung – etwa nach Prüfung der Bonität des Kunden – abzulehnen.  
5. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt, im Falle nicht richtiger oder nicht ordnungsgemäßer Selbstbelieferung, 
nicht oder nur teilweise zu leisten. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist.  
Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit wird der Kunde unverzüglich informiert. Eine etwa 
schon erbrachte Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.  
6. Falls kein fester Liefertermin vereinbart ist, gelten Lieferzeiten als unverbindlich; sie können im Rahmen des für den 
Kunden Zumutbaren verlängert werden.  
Soweit die Geltendmachung von Rechten des Kunden die Setzung einer angemessenen Nachfrist voraussetzt, beträgt 
diese mindestens sechs Wochen. 
7. Wir behalten uns vor, die sich aus dem Vertrag ergebenden Rechte und Pflichten auf eine unserer Tochterfirmen zu übertragen.  
8. Der Kunde darf seine Rechte aus diesem Vertrag auf Dritte nur mit unserer Zustimmung übertragen. Dasselbe gilt für 
Abtretungen von Forderungen gegen uns. 
 
§ 3 Eigentumsvorbehalt  
1. Wir behalten uns das Eigentum an den Produkten bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer 
laufenden Geschäftsbeziehung vor.  
Wenn der Wert der Vorbehaltsware die zu sichernden Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung um 30 Prozent 
übersteigt, sind wir zur Freigabe der Vorbehaltsware auf Verlangen des Kunden verpflichtet, jedoch nur in dem Wert, der die 
zu sichernden Forderungen übersteigt.  
Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. Der Wert der Sicherheiten bemisst sich beim einfachen 
Eigentumsvorbehalt nach unseren jeweiligen Rechnungsbeträgen, bei Forderungsabtretungen nach den Rechnungsbeträgen 
des Kunden aus der Weiterveräußerung. Bei weiter verarbeiteter Ware bestimmt sich der Wert der Sicherheiten nach unserem 
Wiedereinsatz-Preis. Dieser wird dem Kunden bei Geltendmachung des erweiterten Eigentumsvorbehalts schriftlich mitgeteilt.  
2. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts pfleglich zu behandeln. Der Kunde hat 
uns unverzüglich schriftlich zu unterrichten von allen Zugriffen Dritter auf die Ware, insbesondere von 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, sowie von etwaigen Beschädigungen oder der Vernichtung der Ware. Einen Besitzwechsel 
der Ware sowie den eigenen Anschriftenwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.  
Solange das Eigentum an der gelieferten Ware noch nicht übergegangen ist, hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu 
benachrichtigen, wenn die gelieferte Ware gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in 
der Lage sein sollte, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der 
Kunde für den uns dadurch entstandenen Ausfall.  
Der Kunde hat uns also alle Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch einen Verstoß gegen die vorgenannten Verpflichtungen 
und durch erforderliche Interventionsmaßnahmen gegen Zugriffe Dritter auf die Ware entstehen.  
3. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, vom Vertrag 
zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen  
Gleiches gilt, wenn der Kunde über sein Vermögen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt hat, eine eidesstattliche 
Versicherung nach § 807 ZPO abgegeben oder das Insolvenzverfahren über sein Vermögen eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse 
abgelehnt wurde. Daneben sind wir berechtigt, bei Verletzung einer Pflicht nach Ziffer 2 vom Vertrag zurückzutreten und 



die Ware herauszuverlangen, wenn uns ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist.  
4. Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle 
Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrags ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir 
nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Kunde zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, 
die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in 
Zahlungsverzug gerät.  
Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Kunden erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine 
Verarbeitung der Ware, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten 
Ware. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder vermischt wird.  
Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Kunden tritt der Kunde auch solche Forderungen an uns ab, die ihm durch 
die Verbindung der Vorbehaltsware mit  
einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an. 
 
§ 4 Vergütung  
1.Unsere Preise in EURO verstehen sich rein netto ab Werk, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. 
Sie schließen insbesondere Mehrwertsteuer, Zoll- und Grenzkosten, Versicherungskosten, Transport- und Abladekosten 
sowie Verpackungskosten nicht mit ein. Die Mehrwertsteuer wird in gesetzlicher Höhe am Tage der Rechnungsstellung 
gesondert ausgewiesen.  
1.a. Soweit die deutschen Finanzbehörden die Mehrwertsteuerfreiheit einer Lieferung in das Ausland von bestimmten 
Formalitäten abhängig macht, die der Kunde als Empfänger zu erbringen hat, und der Kunde diese Formalitäten nicht erfüllt, 
ist der Kunde verpflichtet, uns die Mehrwertsteuer zu erstatten.  
2. Wir sind berechtigt, bei Steigerungen von Material- und Rohstoffpreisen, Löhnen und Gehältern, Herstellungs- und 
Transportkosten zwischen Vertragsabschluß und Auslieferung die vereinbarten Preise entsprechend anzuheben.  
3. Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug. Wir behalten uns vor, Ware per 
Nachnahme oder gegen Vorauskasse zu versenden.  
4. Als Verzugszinsen sind 8 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz zu zahlen. Die Geltendmachung eines höheren 
Zinsschadens bleibt vorbehalten. Verzug tritt 31 Tage nach Rechungszugang ein, falls nicht ein längeres oder kürzeres 
Zahlungsziel vereinbart wurde.  
5. Zahlungen durch Wechsel oder Scheck werden nur zahlungshalber und nach besonderer Vereinbarung und nur bei 
Rediskontfähigkeit unter Berechnung der stets sofort vom Kunden in bar zu zahlenden Kosten, insbesondere Diskont- und 
Wechselkosten und Bankspesen entgegengenommen. Wechsel oder Schecks werden zahlungshalber angenommen; 
Gutschrift erfolgt vorbehaltlich der Einlösung.  
6. Wir behalten uns vor, Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung in Höhe des Rechnungswertes der Lieferung zu verlangen, 
wenn nachträglich Umstände eintreten oder uns bekannt werden, durch die unsere Forderung gefährdet ist. Unser Verlangen ist 
schriftlich an den Kunden zu richten. Leistet dieser nicht innerhalb angemessener Frist nach Zugang des Schreibens 
Vorauszahlung bzw. Sicherheit, sind wir berechtigt, ohne weitere Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten.  
7. Der Kunde hat Rechnungsabschlüsse, insbesondere Saldenbestätigungen, sowie sonstige Abrechnungen und Anzeigen auf 
ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse sind innerhalb eines Monats seit 
Zugang abzusenden; sonstige Einwendungen sind unverzüglich zu erheben. Die Unterlassung rechtzeitiger Einwendungen gilt 
als Genehmigung; gesetzliche Ansprüche der Kunden bei begründeten Einwendungen nach Fristablauf bleiben unberührt.  
8. Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder 
von uns anerkannt sind. Er kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben 
Vertragsverhältnis beruht.  
9. Unsere Ansprüche auf Zahlung verjähren abweichend von § 195 BGB in fünf Jahren. Für den Beginn der Verjährungsfrist 
gilt § 199 BGB. 
 
§ 5 Gefahrübergang  
1.Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe, bei Lieferung 
„ab Werk“ mit der Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung 
bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden über.  
Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde mit der Annahme in Verzug ist.  
2. Transportbedingte Beschädigungen und Verluste hat der Empfänger dem Frachtführer gegenüber rechtzeitig entsprechend 
den gesetzlichen Vorschriften anzuzeigen. Auf Wunsch werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung auf Kosten 
des Kunden decken. 
 
§ 6 Gewährleistung  
1. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware oder Herstellung des Werkes, wenn nicht das Gesetz 
zwingend längere Fristen vorschriebt 
Für Mängel der Ware leisten wir zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.  
2. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder 
Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt); daneben steht ihm kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Bei nur 
geringfügigen Mängeln steht dem Kunden kein Rücktrittsrecht zu. Sollten aus unabdingbaren zwingenden gesetzlichen Gründen doch 
Schadensersatzansprüche des Kunden entstehen, so gelten die Haftungsbeschränkungen gemäß § 7 dieser AGB.  
3. Die Gewährleistungsrechte des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach §377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und 
Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Erkennbare Qualitäts- und Mengenabweichungen müssen uns 
gegenüber entsprechend nach § 377 HGB unverzüglich, spätestens jedoch 8 Tage nach Eingang der Ware, schriftlich gerügt 
werden. Maßgeblich ist der Eingang der Anzeige bei uns.  
Bei Verletzung dieser Verpflichtungen durch den Kunden ist die Geltendmachung des 
Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. 



Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für 
den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.  
4. Die einjährige Gewährleistungsfrist gilt nicht, wenn uns grobes Verschulden vorwerfbar ist sowie im Falle von 
uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden und bei Verlust des Lebens des Kunden. 
 
§ 7 Haftungsbeschränkungen  
1. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung sowie die unserer Erfüllungsgehilfen auf den 
vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden.  
2. Unsere Haftung wegen Verzugs wird für den Schadenersatz neben der Leistung auf insgesamt 5 % und für den 
Schadenersatz statt der Leistung (einschließlich des Ersatzes vergeblicher Aufwendungen) auf insgesamt 10.% des Wertes der 
zu liefernden Ware begrenzt. Unsere Haftung wegen Unmöglichkeit der Lieferung wird für den Schadenersatz (einschließlich 
des Ersatzes vergeblicher Aufwendungen) auf insgesamt 10.% des Wertes der zu liefernden Ware begrenzt. Weitergehende 
Ansprüche des Kunden sind – auch nach Ablauf einer etwa gesetzten Frist zur Leistung – ausgeschlossen. Das Recht des 
Kunden auf Rücktritt bleibt unberührt.  
3. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen von nicht vertragswesentlichen Pflichten, durch deren Verletzung die 
Durchführung des Vertrages nicht gefährdet wird, haften wir sowie unsere Erfüllungsgehilfen nicht.  
4. Weitergehende Ansprüche des Kunden – gleich aus welchem Rechtsgrund – sind ausgeschlossen. Wir haften daher nicht 
für Schäden, die nicht am von uns hergestellten und/oder gelieferten Werk oder Produkt selbst entstanden sind; insbesondere 
haften wir nicht für entgangenen Gewinn, Schäden an mit unserem Produkt verbundenen Sachen oder sonstigen 
Vermögensgegenständen des Kunden.  
5. Die vorstehenden Haftungsfreizeichnungen gelten nicht bei Schäden aus Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit 
oder soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht oder wir eine verkehrswesentliche Pflicht 
(Kardinalpflicht) aus dem Vertrag verletzt haben. Sie gilt außerdem nicht, wenn der Kunde berechtigt ist, wegen einer von uns 
gegebenen Garantie Schadensersatz wegen Nichterfüllung geltend zu machen. Die Haftung ist insoweit jedoch auf den 
vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden beschränkt.  
Unsere Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt hiervon unberührt. 
6. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.  
Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer 
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.  
7. Wir haften nur für eigene Inhalte auf der Website unseres Internet-Auftritts. Soweit wir mit Links den Zugang zu 
anderen Websites ermöglichen, sind wir für die dort enthaltenen fremden Inhalte nicht verantwortlich. Wir machen uns die 
fremden Inhalte nicht zu Eigen. Sofern wir Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten auf externen Websites erhalten, werden 
wir den Zugang zu diesen Seiten unverzüglich sperren. 
 
§ 8 Datenschutz  
Wir speichern nur die zur Abwicklung der Bestellung erforderlichen Daten des Kunden und geben sie zur Auftragsabwicklung 
an verbundene Dienstleister und Unternehmen, wie zum Beispiel Transportunternehmen, weiter. 
 
§ 9 Schlussbestimmungen  
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.  
2 .Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz. 
Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.  
Wir sind jedoch berechtigt, im Einzelfall Klage auch am Geschäftssitz des Kunden oder vor anderen aufgrund in- oder 
ausländischen Rechts zuständigen Gerichten zu erheben.  
3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz 
oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die 
ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der 
unwirksamen möglichst nahe kommt. 


